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§6 NO KSV
Unbedenklichkeitszeugnis

Untersuchungsintervalle

NO KSV - NO Klarschlammverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Zeitraume, innerhalb derer jeweils ein nach erfolgter Erstuntersuchung weiteres Unbedenklichkeitszeugnis
eingeholt werden mul3, werden abhangig von der Klarschlammqualitat wie folgt festgelegt:

KLARANLAGENAUS-BAUGROSSE KL 11 KL I
Jahre Jahre
50 - 500 EGW 3 10
501 - 5000 EGW 1 8
5001- 50000 EGW 12 5
dariber 172 5

(20 Wenn durchNeuanschluR eines Einleiters an eine Kldranlage eine maRgebliche Anderung der
Schadstoffkonzentration im Kldrschlamm zu erwarten ist, dann ist frihestens vier Monate, spatestens aber acht
Monate nach erfolgtem AnschluB ein neues Unbedenklichkeitszeugnis einzuholen.

(3) Die zustandige Behorde kann beistarken Qualitdtsschwankungen den Abstand der Untersuchung des
Klarschlammes bis auf zwei Monate verkirzen. Dabei kann sie die Untersuchungen auf einzelne Parameter
beschranken.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 NÖ KSV Unbedenklichkeitszeugnis - Untersuchungsintervalle
	NÖ KSV - NÖ Klärschlammverordnung


